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beginnt, sofern nicht im / Rahmenkollektivvertrag 
etwas anderes festgelegt ist (§ 168 AGB). Für F. wird 
ein Zuschlag von 100 Prozent des Tariflohnes gezahlt 
(§ 169 Abs. 1 AGB). Trifft der Zuschlag für F. mit 
Zuschlägen für / Überstundenarbeit, / Nachtar
beit, Z7 Sonntagsarbeit zusammen, wird als höchster 
nur der Feiertagszuschlag gezahlt (§179 AGB). 
Werktätige mit besonders hoher Verantwortung 
(z. B. Betriebsleiter, leitende Mitarbeiter) und ande
re Werktätige, deren Arbeitsaufgaben Hoch- bzw. 
Fachschulqualifikation erfordern, haben keinen An
spruch auf den Zuschlag für F. ; ihnen wird entspre
chende Freizeit gewährt (§ 178 AGB).

Feriengestaltung der Schüler, Studenten und Lehr
linge - erlebnisreiche und sinnvolle Gestaltung der 
Ferien der Schüler und Studenten und des Urlaubs 
der Lehrlinge als Bestandteil sozialistischer Jugend
förderung (§§45-50 Jugendgesetz). Die F. hat die 
Aufgabe, die Erholung, körperliche Kräftigung und 
Gesunderhaltung der Schüler, Lehrlinge und Stu
denten zu sichern und zur sozialistischen Erziehung 
der Kinder und Jugendlichen beizutragen (§ 1 АО 
über die weitere Entwicklung der Feriengestaltung 
der Schüler und Studenten sowie der Urlaubsgestal
tung der Lehrlinge vom 1.9. 1972, GBl. II 1972 
Nr. 64 S. 693). Die АО nennt in den §§ 2-11 die ein
zelnen Formen der F., wie zentrale Pionierlager, Be
triebsferienlager, Campingplätze für Lehrlinge, ört
liche Ferienspiele, Studentenlager usw. Das Jugend
gesetz und die genannte АО legen die Verantwor
tung für die Durchführung der F. sowie die Träger 
der Ferienveranstaltungen fest. Letztere haben im 
Interesse der Erholung und Erziehung der Jugendli
chen, ihrer ordnungsgemäßen Unterbringung, ge
sundheitlichen Betreuung und Versorgung alle Fe
rienveranstaltungen und -einrichtungen - für die 
Sommerferien bis zum 1. April und für die Winterfe
rien bis zum 1. Dezember - bei den Räten der Kreise, 
Abteilungen Gesundheitswesen - Kreishygienein
spektionen - anzumelden. Diese erteilen die Geneh
migung zur Durchführung. Zu den gleichen Termi
nen sind auch Gemeinschaftsfahrten mit der Deut
schen Reichsbahn und dem volkseigenen Kraftver
kehr anzumelden, für die Fahrpreisermäßigungen 
gewährt werden (§44 Jugendgesetz). Neben weite
ren Maßnahmen für Ordnung, Sicherheit und ge
sundheitliche Betreuung legt die genannte АО auch 
fest, daß Leitern, Gruppenleitern und Teilnehmern 
bei einem Unfall während der Feriengestaltung Lei
stungen gemäß der VO über die Erweiterung des 
Versicherungsschutzes bei Unfällen in Ausübung ge
sellschaftlicher, kultureller oder sportlicher Tätig
keiten vom 11. April 1973 (GBl. 11973 Nr. 22 S. 199) 
i.d.F. der Bkm. vom 26. September 1977 (GBl. I 
1977 Nr. 31 S. 346) zustehen. Das heißt, sie erhalten 
bei einem solchen Unfall das gleiche Krankengeld 
wie bei einem / Arbeitsunfall. Darüber hinaus ge
währt die Staatliche Versicherung zusätzlichen Un
fallversicherungsschutz. Lager- und Gruppenleiter

sowie Helfer müssen sich auf der Grundlage der 
Rechtsvorschriften, der Beschlüsse staatlicher Orga
ne sowie der Weisungen und Richtlinien der Träger 
der Ferienveranstaltungen gründlich auf ihre Aufga
be vorbereiten, um zu verhindern, daß Kinder oder 
Jugendliche Schaden erleiden oder materielle Werte 
gefährdet werden. Dazu sind insbesondere zu beach
ten: Brandschutzgesetz vom 19. Dezember 1974 
(GBL I 1974 Nr. 62 S. 575), АО über den Gesund
heitsschutz im Rahmen der Feriengestaltung der 
Schüler und Studenten sowie der Urlaubsgestaltung 
der Lehrlinge vom 7. März 1977, einschließlich der 
detaillierten Gesundheitsrichtlinie (GBl. 11977 Nr. 9 
S.81). Die Badeordnung regelt die Aufsicht durch 
Gruppenleiter und Rettungsschwimmer und legt Ba
deverbote für bestimmte Situationen, z. B. bei Ge
witter, nach starken Anstrengungen usw., fest.

Ferienreise / Ferienscheck Z7 Reiseleistungsver
trag Z7 Reiseveranstalter

Ferienscheck - Z7 Urkunde, die den Abschluß eines 
Z7 Reiseleistungsvertrages dokumentiert. Die Be
zeichnung „F.“ ist ausdrücklich für FDGB-Reisen 
vorgesehen (Informationsblatt des FDGB-Bundes- 
vorstandes, 1978/8). Der F. ist verbindlich, wenn er 
vollständig ausgefüllt ist, die jeweilige Zr Betriebsge
werkschaftsleitung (BGL) unterschrieben hat und 
der Preis in der sich aus den gewerkschaftlichen Be
schlüssen ergebenden Höhe zum festgelegten Ter
min bezahlt wurde. Die mit dem F. verbundene Vor
anmeldung ist bis zu 18 Tagen vor Reisebeginn an 
das jeweilige Ferienheim bzw. die örtliche Einwei
sungsstelle für FDGB-Urlauber zu übersenden. Der 
F. ist personengebunden. Es ist nicht zulässig, ihn ei
nem anderen Bürger zu überlassen. Bei Verhinde
rung, die Reise anzutreten, besteht nur die Möglich
keit, vom Reiseleistungsvertrag zurückzutreten und 
den F. an die BGL zurückzugeben; dieser wird dann 
nach den gewerkschaftlichen Festlegungen neu an- 
geboten und vergeben. In anderen Reiseleistungsbe
ziehungen wird der Begriff „F.“ in gleichem Sinne 
verwendet, auch wenn sie z. T. anders gestaltet sind. 
Auch hier ist ein F. aber immer personengebunden, 
und ein Wechsel in der Person des Reiseteilnehmers 
kann nur im Einverständnis mit dem jeweiligen Z7 
Reiseveranstalter herbeigeführt werden.

Ferientätigkeit von Schülern - freiwillige produktive 
Tätigkeit von Schülern ab vollendetem 14. Lebens
jahr während der Ferien in Betrieben, Genossen
schaften und Einrichtungen. Die F. ist eine bewährte 
Form der Erziehung der Schüler durch aktive Teil
nahme an der Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft. Das gilt besonders für die Lager 
für Arbeit und Erholung und die FDJ-Schülerbriga- 
den. Rechtsgrundlage der F. ist die АО über die frei
willige produktive Tätigkeit von Schülern ab vollen
detem 14. Lebensjahr während der Ferien vom 
15. Oktober 1973 (GBl. I 1973 Nr. 52 S. 519), in der 
die Betriebe verpflichtet werden, geeignete Arbeits
plätze bereitzustellen und die F. so vorzubereiten, 
daß die Entwicklung der Schüler zu sozialistischen
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